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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es freut uns, dass Sie sich für unsere Drittfahrerschutz-Versicherung interessieren. 
 
Der Drittfahrerschutz ist sinnvoll, wenn Sie als Fahrer nicht zum eingetragenen Fahrerkreis der KFZ-Versicherung des 
Ihnen überlassenen Fahrzeuges gehören und deckt die finanziellen Verluste ab, die daraus entstehen können, wenn Sie 
als nicht eingetragener Fahrer mit dem Ihnen überlassenen Fahrzeug einen Schadensfall verursachen. 
 
Diese Verbraucherinformationen geben Ihnen eine vollständige Leistungsübersicht. Bewahren Sie die Unterlagen daher 
bitte zusammen mit dem Versicherungsschein gut auf. Personenbezogene Formulierungen sind geschlechtsneutral zu 
verstehen. Dies dient der Übersichtlichkeit. 
 
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 
 
Ihre Haftpflichtkasse 
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Drittfahrerschutz- 
Versicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

GORANI Einfach fahren 

Die Haftpflichtkasse VVaG 
Deutschland 

 BaFin-Register Nr. 5374 
Handelsregister Nr. Darmstadt HRB 1204 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Ver-
sicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Un-
terlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen den Drittfahrerschutz an. Diese Versicherung ist sinnvoll, wenn Sie als Fahrer nicht zum einge-
tragenen Fahrerkreis der KFZ-Versicherung des Ihnen zur privaten Nutzung überlassenen Fahrzeuges gehören 
und deckt die finanziellen Verluste ab, die daraus entstehen können, wenn Sie als nicht eingetragener Fahrer mit 
dem Ihnen überlassenen Fahrzeug einen Schadensfall verursachen. 

 

Was ist versichert? 
 
 

 Verursacht die versicherte Person einen 
Unfall, werden mögliche finanzielle Verluste 
durch Beitragserhebungen und Vertragsstra-
fen, die der bestehende private Kfz-
Haftpflicht- oder Kaskoversicherer fordert, 
ersetzt.  
 

 Zusätzlich wird die Zahlung der mit dem 
privaten Kfz-Versicherer vertraglich 
vereinbarten Kasko-Selbstbeteiligung bei 
Schäden an dem versicherten Kraftfahrzeug 
übernommen. 

 

 Erstattet wird darüber hinaus der Rückstu-
fungsschaden in der Kfz-Haftpflicht- und 
Kaskoversicherung. 
 

 Erstattet wird die Selbstbeteiligung der Kraft-
fahrzeug-Vollkaskoversicherung aus der 
Beschädigung oder Vernichtung durch vom 
Versicherungsnehmer über kommerzielle 
Car-Sharing Anbieter kurzzeitig zur privaten 
Nutzung gemietete Kraftfahrzeuge. 
 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

 Die Höchstentschädigungsleistung für alle 
Leistungen beträgt maximal 5.000 EUR. 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Nicht versichert sind z.B. Schäden: 

x am gegnerischen oder eigenen 
Fahrzeug 

x wenn das Fahrzeug behördlich 
nicht zugelassen ist oder keine 
KFZ-Haftpflichtversicherung be-
steht 

x durch unberechtigte Fahrer 

x an sonstigen gemieteten  
Fahrzeugen 

x wenn das Fahrzeug gewerblich  
genutzt wird 

x Wir leisten für Schäden überdies nur 
bis zu den vereinbarten Entschädi-
gungsleistungen. 
 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle 
versichern. Sonst müssten wir einen erheb-
lich höheren Beitrag verlangen. Deshalb 
haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen, z.B. alle 
Schäden:  

! aus vorsätzlicher Handlung  

! durch Einfluss von Alkohol oder Dro-
gen 

! bei der Teilnahme an Rennen 

! wenn keine gültige Fahrerlaubnis vor-
liegt 

   

 
Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht weltweit, vorausgesetzt das Fahrzeug ist in Deutschland zugelassen 
und versichert. 
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Welche Verpflichtungen habe ich? 

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadenser-

satzansprüche geltend gemacht worden sind.  
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 

wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und –regulierung zu unterstützen.  
   

 

Wann und wie zahle ich? 

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein ge-
nannt. Eine Ermächtigung, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen ist Voraussetzung. 

   

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vorausset-
zung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versiche-
rungsschutz mit der Zahlung.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils 
ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.  

   

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei 
Monate vorher geschehen). Sie oder wir können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch 
bei endgültigem Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland. Dann endet der 
Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 

 



II Allgemeine Informationen für den  
Versicherungsnehmer 
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1. Gesellschaftsangaben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hauptgeschäftstätigkeit 

 
 
3. Gesamtbeitrag 

 
 
 
4. Angaben zur 
 Beitragszahlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gültigkeitsdauer von 
 Angeboten 

 
6. Widerrufsrecht 

 
 
 
7. Anwendbares Recht und 
 zuständiges Gericht 

Die Haftpflichtkasse VVaG 
 
Sitz der Gesellschaft: Roßdorf b. Darmstadt 
 
Registergericht Darmstadt HRB 1204 
 
Anschrift: 
Darmstädter Straße 103 
64380 Roßdorf 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Roman Blaser 
 
Vorstand: 
Roland Roider, Vorsitzender 
Rolf Saalfrank 
Torsten Wetzel 
 
Die Haftpflichtkasse ist als Erstversicherer in den Sparten Haftpflichtversiche-
rung, Hausratversicherung und Unfallversicherung tätig. 
 
Der zu zahlende Beitrag ist abhängig vom Leistungsumfang und den Versiche-
rungssummen. Der Beitrag sowie eventuelle Ratenzuschläge und die Versiche-
rungsteuer ergeben sich aus dem Antrag bzw. dem Angebot. 
 
Erstbeitrag: 
Die Zahlung des Erstbeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese unverzüg-
lich nach Ablauf von zwei Wochen nach dem Erhalt des Versicherungsscheins 
erbracht wurde. 
 
Folgebeitrag: 
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn diese zu dem 
in der Rechnung genannten Zeitpunkt (Fälligkeit) erbracht wurde. 
 
Lastschriftverfahren: 
Ist das Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung des Erstbeitrags/des 
Folgebeitrags rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum genannten Zeitpunkt ein-
ziehen konnten und nicht gegen das Lastschriftverfahren Widerspruch eingelegt 
wurde. 
Die Haftpflichtkasse  wird die erstmalige SEPA-Basislastschrift spätestens fünf 
Kalendertage vorab ankündigen. 
 
Ratenzahlung: 
In der Regel ist eine Vereinbarung auf Ratenzahlung mit halb-, vierteljährlichen 
oder monatlichen Raten möglich. Die Voraussetzungen hierfür sind in den Ta-
rifbestimmungen unter Ratenzahlung festgelegt. Ist die Zahlung des Jahresbei-
trags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags. Es gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zah-
lungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versiche-
rungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Ra-
te ganz oder teilweise in Verzug ist. 
 
Von uns erstellte Angebote haben eine Gültigkeit von sechs Wochen ab Erstel-
lungsdatum. 
 
Sie haben das Recht, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem gesonderten Informationsblatt zum Wi-
derrufsrecht. 
 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
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8. Vertragssprache 

 
9. Beschwerdestellen / 
 Aufsichtsbehörde / 
 Streitbeilegung 

 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns sind folgende Gerichte 
zuständig: 
- das Gericht am Sitz unseres Unternehmens oder unserer Niederlassung, 

die für Ihren Vertrag zuständig ist. 
- das Gericht Ihres Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz ha-

ben, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts.  
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie ist das Gericht Ihres 
Wohnorts oder, wenn Sie keinen festen Wohnsitz haben, das Gericht Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig. 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
Wir sind stets bemüht, alle Angelegenheiten zur vollsten Zufriedenheit unserer 
Kunden zu erledigen. Dennoch kann es im Einzelfall vorkommen, dass Sie An-
lass zur Beschwerde sehen. In solchen Fällen können Sie sich an folgende 
Stellen wenden: 
 
- Ihre Vermittlerin/Ihren Vermittler 

 
- der Vorstand der Haftpflichtkasse VVaG 

 
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
- Versicherungsombudsmann e. V. 

Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
 

Online-Streitbeilegung der Europäischen Union  
 
Haben Sie als Verbraucher den Vertrag elektronisch geschlossen (z.B. über 
eine Internetseite oder per E-Mail), können Sie sich bei Beschwerden auch an 
die Plattform zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Union (Online Dispu-
te Resulution, ODR) wenden. Diese finden Sie auf dem Portal der Europäi-
schen Kommission. Ihre Beschwerde wird dann über die Plattform für außerge-
richtliche Online-Streitbeilegung dem Versicherungsombudsmann e.V. weiter-
geleitet. Zum Portal gelangen Sie hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die im Antrag gestellten 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar ge-
genüber der Haftpflichtkasse VVaG, Darmstädter Str. 103, 64380 Roßdorf schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Infor-
mation entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen 
Anzeigepflichten bestehen? 

 
 
 
 
 
Welche Folgen können ein-
treten, wenn eine vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt 
wird? 
 

 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zu-
rücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rück-
tritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzei-
gepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 
 
 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie  
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die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 



 
IV Widerrufsrecht 
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Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 
Widerrufsrecht 

 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
 

 der Versicherungsschein,  
 

 die Vertragsbestimmungen, 
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiede-
rum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
 

 diese Belehrung, 
 

 als Verbraucher i.S.d. Bürgerlichen Gesetzbuches das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

 und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
 

jeweils in Textform zugegangen sind. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

Die Haftpflichtkasse VVaG, Darmstädter Str. 103, 64380 Roßdorf 
Telefax: 0 61 54/6 01-22 88, E-Mail: info@haftpflichtkasse.de. 

 
Widerrufsfolgen 

 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs 
entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Versicherungsschein unter dem 
Punkt Beitragszahlung genannten Betrag. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  
 

Besondere Hinweise 

 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versiche-
rer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 
 

Unterabschnitt 
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden 
soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer; 
 
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen 
oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 
der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

mailto:info@haftpflichtkasse.de
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3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers; 
 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge 
einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen 
soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die 
Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 
 
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche 
weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt 
werden; 
 
7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge; 
 
8. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
 
9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versi-
cherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-
sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des 
Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; 
soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 
 
11. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
 
12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich 
etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form;  
 
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 
 
14. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht; 
 
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation 
während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 
 
16. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und 
gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 
 
17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung / Die Haftpflichtkasse VVaG 
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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
Präambel enthält Serviceleistungen, die über den Versicherungsschutz hinaus geboten werden. 

 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes im Drittfahrerschutz. 

 

 Abschnitt A1 gilt für die besonderen Risiken des im Versicherungsschein vereinbarten Drittfahrerschutzes. 

 
Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur 

Beitragsregulierung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen. 
 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 

  

 Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.  

 Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung. 

 Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen. 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine 
Nachträge
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Zufriedenheitsgarantie 
 
Ihre Zufriedenheit ist der Haftpflichtkasse besonders wichtig.  
Falls Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden sind, sprechen Sie uns bitte an. Gemeinsam finden wir eine 
zufriedenstellende Lösung im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten. 
  

Präambel 
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Abschnitt A1 gilt für die besonderen Risiken des im Versicherungsschein vereinbarten Drittfahrerschutzes ....................15 

 

  

Abschnitt A1 
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A1-1 
Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten 
(versichertes Risiko) 
 
Der Drittfahrerschutz deckt die in A1-1.1 und  
A1-1.2 genannten finanziellen Verluste ab, 
die daraus entstehen können, dass einer 
nicht zum eingetragenen Fahrerkreis von 
Kfz-Versicherungen gehörenden Person ein 
Fahrzeug zur privaten Nutzung unentgeltlich 
(Leihe)–überlassen wird. 
 
Der Versicherungsschutz wird durch den 
Versicherungsnehmer dieses Vertrages (der 
Fahrer, siehe A1-1.4) abgeschlossen, um 
den Dritten (Versicherungsnehmer eines 
bestehenden Kfz-Haftpflicht- oder Kfz-
Kaskoversicherungsvertrages) vor 
berechtigten Ansprüchen freizustellen, die 
der Kfz-Haftpflicht- oder Kfz-
Kaskoversicherer des Dritten im 
Zusammenhang mit der Überlassung des 
Fahrzeugs an einen nicht zum 
eingetragenen Fahrerkreis gehörenden 
Person ihm gegenüber erhebt. 
 
Voraussetzung für diesen 
Versicherungsschutz ist, dass der 
Versicherungsnehmer dieses Vertrages als 
nicht eingetragener Fahrer mit dem ihm 
unentgeltlich überlassenen Fahrzeug des 
Dritten schuldhaft einen Schaden verursacht 
hat. 
 
A1-1.1 
Finanzielle Verluste durch 
Beitragsnachforderungen und Zahlung der 
Selbstbeteiligung 
 
Versichert sind Beitragsnachforderungen 
und Vertragsstrafen, die dem Dritten durch 
seine Kfz-Haftpflicht- oder Kfz-
Kaskoversicherung entstehen. 
 
Versichert ist die zwischen dem Dritten und 
seinem  Kfz-Versicherer vertraglich 
vereinbarte Kasko-Selbstbeteiligung bei 
Schäden an dem dort versicherten 
Kraftfahrzeug bis zur im 
Versicherungsschein vereinbarten Höhe. 
 
Voraussetzung ist der Nachweis der 
Regulierung eines Kfz-Haftpflicht- oder Kfz-
Kaskoschadens durch den Kfz-Versicherer 
des Fahrzeugs des Dritten. 
 
A1-1.2 Finanzielle Verluste durch 
Rückstufung. 
Versichert ist  der Schadenfreiheitsrabatt-
Schlechterstufungsschaden 
(Rückstufungsschaden) in der Kfz-
Haftpflicht- und in der Kfz- 
Kaskoversicherung  des Dritten. 
 

Voraussetzung ist ein Regulierungsnachweis 
des Kfz-Versicherers, aus welchem die 
Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
und Kraftfahrzeug- 
Vollkaskoversicherung entnommen werden 
kann. 
 
Die Entschädigungsleistung ist begrenzt 
 
- auf maximal 120% des aktuellen 
Jahresbeitrags (inklusive 
Versicherungssteuer) der Kfz-
Haftpflichtversicherung. 
 
- auf maximal  75 % des aktuellen 
Jahresbeitrags (inklusive 
Versicherungssteuer) der Vollkasko-
Versicherung. 
 
 
A1-1.3 Versicherte Fahrten 
 
Versicherungsschutz besteht nur bei Fahrten 
mit einem in Deutschland versicherten und 
auf einen Dritten zugelassenen Pkw, eines 
Campingfahrzeuges oder Motorrades. 
 
 
A1-1.4 Versicherter Fahrerkreis 
Versicherungsschutz besteht nur bei Fahrten 
durch die im Versicherungsschein 
namentlich genannte Person soweit diese 
nicht bereits zum eingetragenen Nutzerkreis 
an Fahrern gehört, den der Dritte mit seinem 
Kfz-Versicherer vereinbart hat. 
 
 
A1-2 Übernahme der Kraftfahrzeug-
Vollkasko-Selbstbeteiligung bei Car-
Sharing 
 
Versichert ist die vereinbarte 
Selbstbeteiligung der Kraftfahrzeug- 
Vollkaskoversicherung aus der 
Beschädigung oder Vernichtung durch vom 
Versicherungsnehmer über kommerzielle 
Car-Sharing Anbieter kurzzeitig zur privaten 
Nutzung  gemietete Kraftfahrzeuge. 
 
Als Kraftfahrzeuge gelten: 

 Personenkraftwagen, 

 Krafträder, 
 
soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung 
zur 
Beförderung von nicht mehr als 9 Personen 
(einschließlich Führer) bestimmt sind. 
 
Erstattet wird die Selbstbeteiligung der 
Kraftfahrzeug- Vollkaskoversicherung 
bis maximal 250 EUR je Versicherungsfall, 
maximal das Doppelte für alle Schäden 
eines Versicherungsjahres. 

Teil A 
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A1-3 Höchstentschädigungsleistung 
 
Die Höchstentschädigungsleistung für alle 
Leistungen beträgt je Schadenereignis 
maximal 5.000 EUR. 
 
A1-4 Ausschlüsse 
Es besteht kein Anspruch auf Leistungen, 
wenn 
 
(1) zum Zeitpunkt des Schadeneintrittes das 
genutzte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß 
zugelassen oder versichert war; 
 
(2) der Schaden von dem Fahrer vorsätzlich 
verursacht worden ist; 
 
(3) der Schaden dadurch entstanden ist, 
dass der Fahrer des Fahrzeugs vorsätzlich 
eine Straftat ausführte oder dies versuchte; 
 
(4) zum Zeitpunkt des Schadeneintrittes der 
Fahrer durch alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel absolut 
fahruntüchtig war; 
 
(5) zum Zeitpunkt des Schadeneintrittes der 
Schaden dadurch entstanden ist der Fahrer 
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß, 
 
(6) eine Fahrt vorlag, die mit einem Fahrzeug 
ohne Wissen und Willen der über die 
Verwendung Verfügungsberechtigten 
vorbereitet, ausführt oder ausgedehnt wurde; 
 
(7) das überlassene Fahrzeug zu 
kraftfahrtsportlichen Veranstaltungen und 
Rennen verwendet wurde, bei denen es um 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 
ankommt. Hierbei ist es unerheblich, ob die 
Fahrtveranstaltung behördlich genehmigt ist 
oder nicht. Auch für dazugehörige 
Übungsfahrten besteht kein 
Versicherungsschutz; 
 
(8) der Fahrer  sich unerlaubt vom Unfallort 
entfernt hat. 
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A(GB)-1 
Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner 
endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfändet 
werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig. 
 
A(GB)-2 
Veränderungen des versicherten Risikos und 
Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 

 
A(GB)-2.1   

Der Versicherungsnehmer hat nach 
Aufforderung mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 
den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf 
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der 
Angaben kein Verschulden trifft. 
 
A(GB)-2.2  

Aufgrund der Änderungsmitteilung des 
Versicherungsnehmers oder sonstiger  
Feststellungen wird der Beitrag ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle 
entsprechend A(GB)-3.1 nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 
 
A(GB)-2.3  

Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für 
den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. 
Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags 
erfolgten. 
 
A(GB)-2.4   

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit 
Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.  
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B1-1  
Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von B1-
3.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungsteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat. 
 
B1-2 
Beitragszahlung, Versicherungsperiode  
 
B1-2.1  
Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im 
Voraus gezahlt, entweder durch laufende 
Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalbeitrag. 
 
B1-2.2 
Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht 
die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen 
Jahren, wird das erste Versicherungsjahr 
entsprechend verkürzt. Die folgenden 
Versicherungsjahre bis zum vereinbarten 
Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 
 
B1-3  
Fälligkeit des Erst- oder  Einmalbeitrags, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
 
B1-3.1 
Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  

Der erste oder einmalige Beitrag wird 
unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten 
vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste 
Rate des ersten Jahresbeitrags. 
 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur 
Zahlung des Beitrags eintreten, ist der 
Versicherer nur dann nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht 
hat. 
 
B1-3.2  
Rücktrittsrecht des Versicherers bei 
Zahlungsverzug 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 

der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer 
kann nicht zurücktreten, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
B1-4  
Folgebeitrag 
 
B1-4.1  
Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der 
vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, 
Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn 
oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt 
fällig. 
 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur 
Fälligkeit veranlasst wird. 
 
B1-4.2 
Verzug und Schadensersatz / Teilzahlung 
und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 
B1-4.2.1 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung 
in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete 
Zahlung zu vertreten hat. 
 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
eines Folgebeitrags in Verzug, ist der 
Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen. 
 
B1-4.2.2  

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten 
vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner 
kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 
 
B1-4.3  
Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
kann der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 
Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab 
Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  
 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und auf die 
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht) hinweist. 
 
B1-4.4  
Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
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Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 
 
B1-4.5  
Kündigung nach Mahnung 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der 
Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung kündigen. 
 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf 
wird die Kündigung wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit 
der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 
B1-4.6  
Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die 
Zahlung innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung 
mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird 
sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.  
 
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach  
B1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.  
 
B1-5  
Lastschriftverfahren 
 
B1-5.1  
Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 
 
B1-5.2  
Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen 
werden, weil der Versicherungsnehmer das 
SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder 
hat der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom 

Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 
 
B1-6  
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

 
B1-6.1  
Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht 
dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der 
Versicherungsschutz bestanden hat. 
 
B1-6.2  
Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse 
 
B1 6.2.1 

Widerruft der Versicherungsnehmer seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung 
auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 
unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den 
für das erste Jahr des Versicherungsschutzes 
gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen hat. 
 
B1-6.2.2 

Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer 
vorvertraglichen Anzeigepflicht vom 
Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der 
Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung 
zu. 
 
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der einmalige 
oder  der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt 
worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu. 
 
B1-6.2.3  

Wird der Versicherungsvertrag durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung beendet, so steht dem Versicherer 
der Beitrag bis zum Zugang der 
Anfechtungserklärung zu. 
 
B1-6.2.4  

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, 
steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
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beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt 
hat. 
 
B1-6.2.5  

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen 
oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 
 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht 
bestehendes Interesse in der Absicht versichert, 
sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 

      23  

Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung ............................................................................................. 24 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags .................................................................................................................................. 24 

 B2-1.1 Vertragsdauer .......................................................................................................................................... 24 

 B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung ................................................................................................................ 24 

 B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr.............................................................................................. 24 

 B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen ................................................................................................... 24 

 B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses ........................................................................................................ 24 

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall ........................................................................................................................... 24 

 B2-2.1 Kündigungsrecht ...................................................................................................................................... 24 

 B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer .................................................................................................. 24 

 B2-2.3 Kündigung durch Versicherer .................................................................................................................. 24 

 

Abschnitt B2  
Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung 



 
 
 
 
 
 

      24  

B2-1  
Dauer und Ende des Vertrags 
 
B2-1.1  
Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
B2-1.2  
Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem 
Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine 
Kündigung zugegangen ist. 
 
B2-1.3 
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten 
Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
B2-1.4  
Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder 
jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Jahres zugegangen sein. 
 
B2-1.5  
Wegfall des versicherten Interesses  

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, 
endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 
 
B2-2  
Kündigung nach Versicherungsfall 
 
B2-2.1  
Kündigungsrecht 

Der Versicherungsvertrag kann gekündigt 
werden, wenn 
 

 vom Versicherer eine 

Schadensersatzzahlung oder eine Zahlung 

von Sanierungskosten von Umweltschäden 

geleistet wurde 

 der Versicherer den Anspruch des 

Versicherungsnehmers auf Freistellung zu 

Unrecht abgelehnt hat, oder 

 dem Versicherungsnehmer eine Klage über 

einen versicherten Anspruch gerichtlich 

zugestellt wird.  

 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
spätestens einen Monat nach der Zahlung, 
der Ablehnung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein. 

 
B2-2.2 
Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 
 
B2-2.3  
Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 
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B3-1  
Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss  
 
B3-1.1  
Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe 
seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform  
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen.  
Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der 
Versicherer dem Versicherungs-nehmer nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor der 
Vertragsannahme Fragen im Sinn von  
Satz 1 in Textform stellt. 
 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei 
der Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
B3-1.2 
Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
B3-1.2.1 
Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall 
des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 
 
Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht 
hat. 
 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen 
grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen geschlossen hätte. 
 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte 

Umstand weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
 
B3-1.2.2  
Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach 
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen geschlossen hätte. 
 
B3-1.2.3  
Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der 
Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt 
der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 
 
B3-1.3  
Frist und Form für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Zur 
Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen. 
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B3-1.4  
Hinweispflicht des Versicherers  

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen 
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat. 
 
B3-1.5  
Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
 
B3-1.6  
Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
bestehen. 
 
B3-1.7  
Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur 
Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt hat. 
 
B3-2  
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  
 
B3-2.1  
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 
B3-2.1.1  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der 
Versicherungsnehmer auf Verlangen des 
Versicherers innerhalb angemessener Frist zu 
beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als 
besonders gefahrdrohend. 
 
B3-2.1.2 
Rechtsfolgen 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 

die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat.  
 
B3-2.2   
Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach 
Eintritt des Versicherungsfalls folgende 
Obliegenheiten zu erfüllen:  
 
B3-2.2.1   

Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat 
der Versicherungsnehmer Weisungen des 
Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich 
oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln. 
 
B3-2.2.2   

(1) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 
innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Schadensersatzansprüche erhoben 
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche 
geltend gemacht werden. 
 
(2) Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadenermittlung und  
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt werden. 
 
Insbesondere: 
 

 der Versicherungsschein der KFZ-Haftplicht- 
und Vollkasko-Versicherung des Dritten. 

 Kopien des Schriftwechsels mit dem KFZ-
Versicherer, insbesondere das 
Abrechnungs- bzw. Regulierungsschreiben 
und die Schadenfreiheitsrabatt-
verlustberechnung des Kfz-Versicherers; 

 einen Nachweis der gültigen Fahrerlaubnis 
des Versicherungsnehmers. 

 
(3) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Anspruch gerichtlich geltend gemacht, 
Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt 
auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
wegen des den Anspruch begründenden 
Schadensereignisses ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet wird.  
 
(4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine 
Verfügung von Verwaltungsbehörden auf 
Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer 
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fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  
 
(5) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, 
hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer 
beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der 
Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. 
 
(6) Wird gegen den Versicherungsnehmer von 
der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder einer 
andere Behörde im Zusammenhang mit dem 
Schadenereignis ein Ermittlungsverfahren 
eröffnet, ist er verpflichtet dies und den Fortgang 
des Verfahrens (z. B. Strafbefehl, 
Bußgeldbescheid) dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn der finanzielle Verlust 
bereits gemeldet wurde. 
 
B3-2.3   
Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
B3-2.3.1 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
Obliegenheit nach B3-2.1 oder B3-2.2 
vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. 
 
B3-2.3.2 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der 
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform  
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 
B3-2.3.3  

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hat. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.  
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B4-1 
Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  
 
B4-1.1  

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn 
das Risiko in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
B4-1.2  

Wenn die Mehrfachversicherung zustande 
gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er 
die Aufhebung des später geschlossenen 
Vertrags verlangen. 
 
B4-1.3   

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht innerhalb 
eines Monats geltend macht, nachdem er 
von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit 
der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht. 
 
B4-2  
Erklärungen und Anzeigen, 
Anschriftenänderung  
 
B4-2.1   
Form, zuständige Stelle 

Die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die den 
Versicherungsvertrag betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt 
nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in 
diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle 
gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 
 
B4-2.2   
Nichtanzeige einer Anschriften- oder 
Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung 
seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an 
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 
 
 
 

B4-2.3    
Nichtanzeige der Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die 
Versicherung unter der Anschrift seines 
Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei 
einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung B4-2.2 entsprechend 
Anwendung. 
 
B4-3  
Maklerklausel  

Die im Versicherungsschein oder den Nachträgen 
genannte Maklerfirma ist bevollmächtigt, vertraglich 
obliegende Anzeigen und Willenserklärungen 
entgegenzunehmen.  

 
Sie ist verpflichtet, diese unverzüglich an den 
Versicherungsnehmer bzw. die 
Haftpflichtkasse weiterzuleiten. 
 
B4-4  
Verjährung  

Die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die 
grob fahrlässige Unkenntnis steht der 
Kenntnis gleich. 
 
Ist ein Anspruch aus dem 
Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen 
Anmeldung und Zugang der in Textform  
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 
 
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach 
den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
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B4-5  
Meinungsverschiedenheiten  
und Gerichtsstände  

 
Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Versicherungsnehmer und dem 
Versicherer auf, kann sich der 
Versicherungsnehmer jederzeit an die 
Beschwerdestelle des Versicherers wenden: 
 
Die Haftpflichtkasse VVaG 
Der Vorstand 
Darmstädter Str. 103 
64380 Roßdorf 
Telefon:06154 / 601 - 0 
E-Mail: info@haftpflichtkasse.de 
 

Außerdem stehen dem 
Versicherungsnehmer insbesondere 
folgende weitere Beschwerdemöglichkeiten 
zu: 
 
B4-5.1 
Versicherungsombudsmann 

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer 
um einen Verbraucher oder um eine Person 
handelt, die sich in verbraucherähnlicher 
Lage befindet, gilt: 
Bei Streitigkeiten in Versicherungs-
angelegenheiten kann sich der 
Versicherungsnehmer an den Ombudsmann 
für Versicherungen wenden. 
 
Versicherungsombudsmann e.V.  
Postfach 080632  
10006 Berlin  
Telefon: 0800 3696000  
E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de  
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist 
eine unabhängige und kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich 
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen. Versicherungsnehmer, die 
diesen Vertrag online (z. B. über eine 
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen 
haben, können sich mit ihrer Beschwerde 
auch online an die Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 
Ihre Beschwerde wird dann über diese 
Plattform an den 
Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 
 
B4-5.2 
Versicherungsaufsicht 

Wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Betreuung des Versicherers nicht zufrieden 
ist oder Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auftreten, kann er sich 
auch an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Der 
Versicherer unterliegt der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht.  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) Sektor Versicherungs-aufsicht  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
Telefon: 0800 2 100 500  
E-Mail: poststelle@bafin.de  
Internet: https://www.bafin.de 
 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle 
und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden. 
 
B4-5.3 
Rechtsweg 

Es besteht zudem die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
B4-5.3.1  
Örtlich zuständiges Gericht für Klagen 
gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherer bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zu-ständigen 
Niederlassung. 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz 
seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer 
nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz 
seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, 
in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind 
die Gerichte des Staates zuständig, in dem 
der Versicherer seinen Sitz hat. 
 
B4-5.3.2  
Örtlich zuständiges Gericht für Klagen 
gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt 
ein solcher, nach seinem gewöhnlichen 
Aufenthalt. 
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 
 
B4-6  
Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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B4-7  
Embargobestimmung  

Es besteht – unbeschadet der übrigen 
Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Vereinigten Staaten von Amerika, soweit 
dem nicht Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.  
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Vertragspartner 

 
 
Geltendes Recht 
 
 
Vertragsgrundlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien für die Antrags-
aufnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsdauer 
 
 
 
 
 

 
Vertragspartner und Versicherer ist die Haftpflichtkasse VVaG, 
Darmstädter Str. 103, 64380 Roßdorf. 
 
Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 
 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), etwaigen sonstigen Vereinba-
rungen, den gesetzlichen und nachstehenden Bestimmungen sowie der Sat-
zung der Haftpflichtkasse.  
 
Die maßgeblichen Verbraucherinformationen der Haftpflichtkasse werden dem 
Antragsteller rechtzeitig vor seiner Vertragserklärung gemäß § 7VVG in Text-
form übergeben bzw. werden bei einer Angebotsanfrage dem Interessenten mit 
dem Angebot übersandt. 
 
Für die Risikobeurteilung und somit für die tarifliche Einstufung sind teilweise 
detaillierte Angaben erforderlich, u.a. Angaben über Vorversicherung, Vorschä-
den etc.. 
Individuelle Risikoverhältnisse können besondere Beitragszuschläge, Bedin-
gungen, Selbstbeteiligungen usw. erfordern. Die im Antrag vorgesehenen Fra-
gen müssen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden. 
Bei Risiken, die im Tarif nicht enthalten oder mit Anfrage bezeichnet sind: An-
frage bei der Haftpflichtkasse erforderlich. 
Mündliche Nebenabreden zum Antrag, zum Tarif sowie zu den Bedingungen 
sind rechtsungültig. 
Das Datum des Versicherungsbeginns darf nicht vor Antragsaufnahme liegen. 
Anträge können nicht früher als ein Jahr vor Vertragsbeginn angenommen wer-
den. 
Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz / Sitz im Ausland, ist eine deut-
sche Korrespondenzanschrift und die Abbuchung von einem Bankkonto zwin-
gend erforderlich. 
 
Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung 
in Textform zugegangen ist. Zu beachten ist weiterhin das dem Versicherungs-
nehmer zustehende Widerrufsrecht bei Vereinbarung einer Vertragsdauer von 
mehr als 1 Monat. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag der Antragsaufnah-
me, 0:00 Uhr. 
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Versicherungssummen 

Beitragsberechnung 

Beitragsregulierung 

Gebühren und Kosten 

Versicherungsteuer 

Haftungsbeginn des 
Versicherers 

Kündigungsmöglichkeiten 

Hinsichtlich der Höhe der Versicherungssummen wird auf die Angaben im An-
trag sowie im Versicherungsschein verwiesen. 
Die Versicherungssummen gelten je Schadenereignis. 

Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen; keine Vorauszahlungen für mehr als ein 
Jahr. Die Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag und die Zahlungs-
weise 
ergeben sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein. Den Beiträgen ist 
die gesetzliche Versicherungsteuer hinzuzurechnen. 
Unsere Netto-Endbeiträge (inkl. aller Zuschläge und/oder Nachlässe) werden 
kaufmännisch auf volle 0,10 EUR gerundet. 

siehe AVB, Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A; A(GB)-2. 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Grün-
den werden nicht erhoben. 
Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler sind nicht berechtigt, ihrer-
seits noch besondere Gebühren oder Kosten zu berechnen. 

Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet, Versicherungsteuer zu erheben. 

Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des Versicherungs-
scheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Bei Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates können bis auf Widerruf die am Fälligkeitstag je-
weils gültigen Beiträge von dem angegebenen Bankkonto zugunsten der Haft-
pflichtkasse eingezogen werden. Das SEPA-Lastschriftmandat gilt auch für Er-
satzverträge. 

Kündigung zum Ablauf 

Gemäß AVB, Teil B - Allgemeiner Teil, Abschnitt B2; B2-1.2 kann jede Versi-
cherung spätestens 3 Monate vor Ablauf gekündigt werden. 

Kündigung im Schadenfall 

Ohne Beachtung der Laufzeit des Vertrages besteht ein Kündigungsrecht nach 
Leistung einer Schadenersatzzahlung gemäß AVB, Teil B - Allgemeiner Teil, 
Abschnitt B2; B2-2. 

Tod des Versicherungsnehmers 

Eine rein personengebundene Versicherung erlischt mit dem Tod des Versiche-
rungsnehmers. 

Zwangs- und Insolvenzverfahren 

Das Versicherungsverhältnis besteht auch nach der Eröffnung eines Zwangs- 
oder Insolvenzverfahrens fort. Der Zwangs- oder Insolvenzverwalter ist uns mit-
zuteilen. Dieser hat die Wahl, den Vertrag nach Kenntnisnahme innerhalb eines 
Monats zu übernehmen oder zu kündigen. 
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35 Einverständniserklärung 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Haftpflichtkasse VVaG nutzt zur Wahrung der Integrität und Vertraulichkeit beim Versenden von E-Mails automatisch 
die Transportverschlüsselung TLS (Transport Layer Security). Eine zusätzliche Inhaltsverschlüsselung erfolgt einzelfall-
bezogen bzw. dann, wenn eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten nur durch diesen zusätzlichen 
Schutz gewährleistet werden kann. 

Teilen Sie uns bitte immer zeitnah mit, wenn sich Ihre E-Mail-Adresse ändert. Denn nur ein empfangsbereites elektroni-
sches E-Mail-Postfach stellt sicher, dass Sie alle unsere Mitteilungen erhalten. 

Sollten wir feststellen, dass ihr elektronisches E-Mail-Postfach nicht (mehr) empfangsbereit ist, weil uns z.B. eine veralte-
te oder fehlerhafte E-Mail-Adresse vorliegt, erfragen wir bei Ihnen postalisch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Wird uns da-
raufhin von Ihnen keine aktuelle E-Mail-Adresse mitgeteilt, senden wir Ihnen unsere Unterlagen von diesem Zeitpunkt an 
postalisch zu. Eine Vertragsfortführung ist jedoch dann nicht mehr möglich.  

Es gelten folglich die o.g. Regelungen und Voraussetzungen zur papierlosen Kommunikation als vereinbart, indem Sie 
erklären: 
Ich möchte Schriftstücke der Haftpflichtkasse ausschließlich per E-Mail erhalten und habe mein elektronisches 
E-Mail-Postfach empfangsbereit eingerichtet. Den oben beschriebenen Voraussetzungen stimme ich zu, Ände-
rungen meiner E-Mail-Adresse werde ich der Haftpflichtkasse VVaG zeitnah mitteilen.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten durch Die Haftpflichtkasse VVaG (im Folgenden „Haftpflichtkasse“) 

und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Die Haftpflichtkasse VVaG 
Darmstädter Str. 103 
64380 Roßdorf 

Postfach 11 26 
64373 Roßdorf 

Telefon: 0 61 54 / 6 01-0 
Telefax: 0 61 54 / 6 01-22 88 

E-Mail: info@haftpflichtkasse.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der oben genannten 

Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: daten-
schutz@haftpflichtkasse.de. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus 
hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die 
die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese 
können Sie im Internet unter www.haftpflichtkasse.de/unternehmen/datenschutz 

abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 

hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung 
des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustan-
de, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. 

zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir 
etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder 

zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der Haftpflichtkasse 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbezie-
hung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung/-

ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-

tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwil-

ligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. 
m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Drit-
ten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Pro-

dukte der Haftpflichtkasse und deren Kooperationspartner sowie für Markt- 

und Meinungsumfragen, 
 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmiss-

brauch hindeuten können, 
 zur Verifizierung Ihrer bei uns angegebenen Adresse vor der Zustellung von

Schriftstücken. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 

steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, den Abgleich Ihrer Daten mit sogenann-
ten Sanktionslisten, um Rechtsvorschriften zur Terrorismusbekämpfung (zum Bei-
spiel Verordnung (EG) 2580/2001) zu genügen oder unserer Beratungspflicht. Als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzli-
chen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck 
verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Rückversicherer 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eige-

nes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus 
ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewer-

tung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rück-
versicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit 
Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erfor-

derlichen Umfang. Nähere Informationen zu den eingesetzten Rückversicherern 
können Sie unserer Internetseite unter 
www.haftpflichtkasse.de/unternehmen/datenschutz entnehmen. Sie können die 

Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Vermittler 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 

werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt un-
ser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die 

Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Externe Dienstleister 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu de-
nen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie unse-

rer Internetseite unter www.haftpflichtkasse.de/unternehmen/datenschutz entneh-
men.  

Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, 
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschät-

zung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. 
Hierzu gehören z.B. frühere Versicherungsfälle und gegebenenfalls Krankheiten 
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (bestehende oder ge-

kündigte der letzten 3 bzw. 5 Jahre). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um 
Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es 

erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende 
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherung, gesetzlicher 

Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von perso-
nenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art des Versicherungsschutzes und des 

Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. Diese 
Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO sowie 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO. 

Weitere Empfänger 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 

übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. 
B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbe-

zogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Un-
ternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei 
oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 

soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbe-
wahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen da-

nach bis zu zehn Jahre.  

Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Her-
ausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwe-
cken der Direktwerbung zu widersprechen.  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Da-
tenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die 

für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 

Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer  
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben 
bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, 

kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten 
mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen  
Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen 
vollautomatisiert bei der Antrags- sowie der Vertragsbearbeitung. 

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu 
persönlichen Risikomerkmalen. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertragli-

chen Bedingungswerken und den daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungs-
richtlinien. 

Weiterer Personenkreis 
Haben Sie uns neben Ihren eigenen personenbezogenen Daten auch Daten weite-
rer Personen genannt (z. B. mitversicherte Personen/Lebenspartner, abweichende 
Kontoinhaber etc.) geben Sie die vorliegenden Informationen zur Verwendung der 
Daten bitte auch an diese weiter.
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 37 Satzung 
 

 
Firma, Sitz, Geschäftsgebiet 
§ 1 
1. Der im Jahre 1898 gegründete Verein ist ein Versicherungsverein 

auf Gegenseitigkeit im Sinne des Gesetzes über die Beaufsichti-
gung der Versicherungsunternehmen (VAG). 

 
2. Der Name lautet „Die Haftpflichtkasse VVaG“. 

 
3. Der Sitz des Vereins ist Roßdorf bei Darmstadt. 
 
4. Geschäftsgebiet des Vereins ist das In- und Ausland. 
 
§ 2 
Der Zweck des Vereins ist, Mitglieder und Nichtmitglieder nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen zu versichern. Er betreibt das 
Versicherungsgeschäft nur als Erstversicherer. Die Gesellschaft kann 
zur Erreichung des Unternehmenszweckes andere Versicherungsbe-
stände übernehmen und die Geschäfte anderer Versicherungsunter-
nehmen fortführen oder verwalten. Sie ist weiter berechtigt, sich an 
Unternehmen anderer Art, deren Gegenstand mit dem Zweck der Ge-
sellschaft im wirtschaftlichen Zusammenhang steht, zu beteiligen. Des-
gleichen kann sie selbstständige Versicherungsunternehmen oder da-
mit unmittelbar zusammenhängende andere Wirtschaftsunternehmen 
erwerben oder neu errichten. 
 
Mitgliedschaft 
§ 3 
Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder durch Eintritt in einen bestehenden Versicherungsvertrag erwor-
ben. Die Mitgliedschaft endet, wenn kein Versicherungsverhältnis mehr 
mit dem Mitglied besteht. Die Mitgliedschaft ist übertragbar und vererb-
lich. 
 
Der Verein kann auch Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern. 
 
Leistungen der Mitglieder 
§ 4 
Die Mitglieder haben jährliche Beiträge nach den Tarifen, die der Vor-
stand des Vereins festsetzt, zu entrichten. Die Beiträge werden von 
den Mitgliedern im Voraus erhoben. Nachschüsse werden nicht erho-
ben. Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt werden. 
 
Verlustrücklage, Verwendung des Überschusses 
§ 5 
1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Ge-

schäftsbetrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Die Verlustrück-
lage muss mindestens 35 % der Beitragseinnahmen für eigene 
Rechnung betragen. Solange die Verlustrücklage diesen Mindest-
betrag nicht erreicht hat, ist ihr der gesamte Jahresüberschuss zu-
zuführen. 

 
2.  Ist der Mindestbetrag erreicht, sind der Verlustrücklage mindestens 

10 % des Jahresüberschusses zuzuführen. Darüber hinaus ist  
der Teil des Jahresüberschusses der Verlustrücklage zuzuführen, 
der unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze zur Aufrechter-
haltung und Entwicklung des Geschäftsbetriebes des Vereins not-
wendig ist. 

 
3. Von der Zuführung zur Verlustrücklage kann mit Genehmigung der 

Mitgliedervertreterversammlung abgesehen werden. 
 
§ 6 
1.  Ein verbleibender Jahresüberschuss, der nicht der Verlustrücklage 

gemäß § 5 zugeführt wird, ist der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung zuzuführen. 

 
2.  Über den Zeitpunkt der Beitragsrückerstattung und über die Höhe 

des gesamten zur Beitragsrückerstattung vorgesehenen Betrages 
entscheidet die Mitgliedervertreterversammlung auf gemeinsamen 
Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand. Der anteilige Betrag  
der Beitragsrückerstattung für das einzelne Mitglied richtet sich 
nach der vom Mitglied geleisteten Jahresprämie. Die Beitrags-
rückerstattung wird nicht ausgezahlt, wenn sie weniger als 10 % 
der Jahresprämie betragen würde. Mitglieder, deren Vertrags-
verhältnis im letzten Geschäftsjahr nicht schadenfrei verlaufen ist, 
können von der Beitragsrückerstattung ausgeschlossen werden. 
Von der Beitragsrückerstattung sind ausgeschlossen Mitglieder, 
die im Laufe des Geschäftsjahres beigetreten oder ausgeschieden 
sind. Die Beitragsrückerstattung kann in der Form erfolgen, dass 
eine Verrechnung mit dem nächstfälligen Jahresbeitrag stattfindet. 

 
Vermögensanlage 
§ 7 
Für die Anlegung des Vermögens gelten die gesetzlichen Vorschriften 
und Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde. 
 
Geschäftsjahr 
§ 8 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
Bekanntmachungen 
§ 9 
Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bun-
desanzeiger. 
 
Verfassung und Geschäftsführung 
§ 10 
Die Organe des Vereins sind: 
 

1. Der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat und 
3. die Mitgliedervertreterversammlung. 

 
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands. 
Die Mitgliedervertreterversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichts-
rats.  
Die Mitgliedervertreterversammlung wählt die Mitgliedervertreter. 
 
Die Mitglieder der Organe des Vereins müssen Mitglieder des Vereins 
sein. Sie dürfen nicht den Organen anderer Versicherungs-
unternehmen angehören. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des 
für die Bestellung zuständigen Organs des Vereins. 
 
Vorstand 
§ 11 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Auf-
sichtsrat bestellt werden. Der Aufsichtsrat kann sowohl ordentliche als 
auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen sowie ein Vor-
standsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands oder zum Sprecher 
des Vorstands ernennen. 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Ge-
setze, der Satzung und der vom Aufsichtsrat aufgestellten Geschäfts-
ordnung. 
 
Der Verein wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch 
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für 
das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung (Jahresabschluss) sowie den Geschäftsbericht aufzu-
stellen und den Abschlussprüfern vorzulegen. 
 
Aufsichtsrat 
§ 12 
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Die Aufsichtsratsmitglie-
der werden regelmäßig für die Zeit bis zur Beendigung der  
Mitgliedervertreterversammlung bestellt, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 
Die Mitgliedervertreterversammlung kann ein Aufsichtsrats-mitglied für 
eine kürzere Amtsdauer bestellen; Wiederwahl ist zulässig.  
 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer 
vierwöchigen Kündigungsfrist auch ohne wichtigen Grund nieder-legen. 
Die Kündigung ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder seinem 
Stellvertreter sowie dem Vorstand mitzuteilen. Scheidet ein Aufsichts-
ratsmitglied während seiner Amtszeit aus, so wählt die auf diesen Zeit-
punkt folgende nächste Mitgliedervertreterversammlung den Nachfol-
ger. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Mitgliedervertreterver-
sammlung gewählt, der Aufsichtsrat wird unverbindliche Wahl-
vorschläge unterbreiten. 
§ 13 
1.  Der Aufsichtsrat wählt alljährlich nach der ordentlichen Mitglieder-

vertreterversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und ei-
nen Stellvertreter. Scheiden im Laufe einer Wahlperiode der Vor-
sitzende oder der Stellvertreter aus ihrem Amt aus, so hat der Auf-
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sichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vor-
zunehmen. 

2. Aufsichtsräte scheiden mit der dem 72. Geburtstag folgenden Mit-
gliedervertreterversammlung aus ihrem Amt.

3. Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den
Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter schriftlich, fernmündlich
oder durch elektronische Medien.

4. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in den Sitzungen ge-
fasst, Beschlussfassung in schriftlicher Form oder durch elektroni-
sche Medien ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats
aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet
und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglie-
der an der Sitzung teilnehmen. Der Aufsichtsrat fasst seine 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die 
Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Bei schriftlicher 
Stimmabgabe oder durch elektronische Medien gelten die Bestim-
mungen entsprechend.

6. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Auf-
sichtsrats durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abge-
geben. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats
ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

§ 14
Dem Aufsichtsrat obliegt die gesetzlich vorgesehene Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstands. Er kann eine Geschäftsordnung für 
den Vorstand festlegen und in dieser Geschäftsordnung bestimmen, für 
welche Fälle er sich das Recht der Zustimmung vorbehält. Grundsätz-
lich bedarf der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats:

a) zur Erteilung von Prokuren,
b) zur Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten,
c) zum Erwerb und der Veräußerung von Grundeigentum.

§ 15
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung, über 
deren Höhe die Mitgliedervertreterversammlung beschließt.

Mitgliedervertreter 
§ 16
1. Oberste Vertretung des Vereins ist die Mitgliedervertreterversamm-

lung. Sie vertritt die Gesamtheit der Mitglieder und besteht aus
höchstens 24, mindestens 16 Mitgliedervertretern.

2. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder des Vereins, die das 67.
Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Die Wiederwahl ist zulässig.
Nicht wählbar sind Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Personen,
die in einem Arbeitsverhältnis mit dem Verein oder in den Diensten
eines anderen Versicherers stehen. Ausnahmen können zugelas-
sen werden.

3. Die Wahl der Mitgliedervertreter erfolgt für die Dauer von bis zu
sechs Jahren, wobei die Dauer bei der Wahl von der Mitglieder-
vertreterversammlung festgelegt wird. Alle 2 Jahre sollen 1/3 der
Mitgliedervertreter gewählt werden.

Wahlverfahren 
§ 17
1. Die Wahlen der Mitgliedervertreter sind geheim. Gewählt wird mit

Stimmzetteln.

2. Der Vorstand stellt für jede Wahl mindestens einen Wahlkandida-
ten auf. Aufsichtsrat und Mitgliedervertreterversammlung können 
eigene Kandidaten aufstellen. Die Vorschläge müssen einen Mo-
nat vor der Mitgliedervertreterversammlung beim Vorstand einge-
gangen sein.

3. Gewählt werden kann nur ein Kandidat, für den ein form- und frist-
gerechter Wahlvorschlag vorliegt.

4. Jeder Wahlberechtigte hat soviel Stimmen wie Personen zu wäh-
len sind. Er darf keinem Kandidaten mehr als eine Stimme geben.

5. Gewählt ist, wer die Stimmen von mehr als der Hälfte der Wahlbe-
rechtigten auf sich vereinigt.

Mitgliedervertreterversammlung 
§ 18
1. Die Mitgliedervertreterversammlung wird durch den Vorstand ein-

berufen. Sie soll in den ersten 8 Monaten eines jeden Jahres an 
einem in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Ort stattfin-
den.

2. Die Einberufung muss unter Angabe der Firma, des Sitzes der Ge-
sellschaft, der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung der Ver-
sammlung mindestens 1 Monat vor dem Tage der Versammlung 
nach den gesetzlichen Vorschriften bekannt gemacht werden. An-
träge zu Gegenständen der Tagesordnung, über welche die Mit-
gliedervertreterversammlung beschließen soll, müssen mindestens
2 Wochen vor der Mitgliedervertreterversammlung durch einge-
schriebenen Brief dem Vorstand eingereicht werden.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- 
und Tonübertragung der Mitgliedervertreterversammlung zuzulas-
sen.

4. Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Mitgliedervertre-
ter an der Mitgliedervertreterversammlung auch ohne Anwesenheit
an deren Ort teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 
ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausü-
ben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand bestimmt die nähe-
ren Einzelheiten des Verfahrens und macht diese mit der Einberu-
fung der Mitgliedervertreterversammlung bekannt.

5. Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Mitgliedervertre-
ter ihre Stimmen, auch ohne an der Mitgliedervertreterversamm-
lung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kom-
munikation abgeben dürfen. Der Vorstand bestimmt die näheren
Einzelheiten des Verfahrens und macht diese mit der Einberufung 
der Mitgliedervertreterversammlung bekannt.

6. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter oder ein vom Vor-
sitzenden zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied.

7. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

8. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Ta-
gesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegen-
stände bestimmen.

9. Die Versammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte 
der Mitgliedervertreter beschlussfähig. Ist die erforderliche Anzahl
nicht gegeben, so darf die folgende Versammlung über die Gegen-
stände der gleichen Tagesordnung beschließen, wenn in der Ein-
ladung darauf hingewiesen wird, dass diese Versammlung ohne
Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitgliedervertreter 
beschlussfähig ist. Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz und 
Satzung nicht anderes bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die Art der Abstim-
mung bestimmt der Vorsitzende. Auf Antrag eines Mitgliedervertre-
ters wird geheim abgestimmt.
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10.  Soweit die gesetzlichen Vorschriften einer Minderheit Rechte ge-
währen, stehen diese einer Minderheit von 5 Mitgliedervertretern 
zu. 

11. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig – beispielsweise durch frei-
willigen Austritt – aus, so können die Mitgliedervertreter in der  
nächsten Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitglieder wählen. 
Die Amtszeit der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das Amt der 
Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind. 

 
12.  Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten 

oder aus einem anderen wichtigen Grunde – beispielsweise bei In-
solvenz des Mitgliedervertreters oder Beteiligung an einem ande-
ren Versicherungsunternehmen oder Vertretung eines anderen 
Versicherungsunternehmens – von der Mitgliedervertreterver-
sammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen  
Stimmen ausgeschlossen werden. 

 
13.  Die Mitgliedervertreterversammlung gibt sich eine Geschäftsord-

nung, die Regelungen zur inneren Ordnung und Vergütung enthält. 
 
Vergütung 
§ 19 
Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergütung für Reiseaufwand und 
Zeitversäumnis. Die Höhe der Vergütung wird auf Vorschlag des Vor-
stands durch Beschluss des Aufsichtsrats festgesetzt. 
 
Vorschlagsrecht der Mitglieder 
§ 20 
Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die Wahl der Mitglieder-
vertreter und Anträge zur Beschlussfassung durch die Mitglieder-
vertreterversammlung beim Vorstand bis 2 Monate vor der Mitglieder-
vertreterversammlung einbringen und ein Vereinsmitglied zur  
mündlichen Begründung in die Versammlung entsenden, wenn die 
Vorschläge oder Anträge von mindestens 100 Vereinsmitgliedern un-
terzeichnet sind. 
 
Satzung und Allgemeine Versicherungsbedingungen 
§ 21 
Änderungen der Satzung werden von der Mitgliedervertretersammlung 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen be-
schlossen. Zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen oder von der 
Aufsichtsbehörde gefordert werden, ist der Aufsichtsrat ermächtigt, der 
diese Änderungen mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, allgemeine Versicherungsbedingungen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuführen oder zu ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflösung des Vereins 
§ 22 
Die Auflösung des Vereins oder die Verschmelzung mit einem anderen 
Unternehmen kann beantragt werden: 
 

1. vom Vorstand, 
2. vom Aufsichtsrat. 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausdrücklich zu diesem 
Zwecke berufenen Mitgliedervertreterversammlung in namentlicher 
Abstimmung mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. Ist in der Mitgliedervertreterversammlung weniger als die Hälf-
te sämtlicher Mitgliedervertreter anwesend, so ist binnen vier Wochen 
eine zweite Mitgliedervertreterversammlung mit derselben Tagesord-
nung zu berufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der dann erschiene-
nen Mitgliedervertreter die Auflösung mit Dreiviertel-Stimmenmehrheit 
beschließen kann. Bei der Berufung ist auf diese Rechtsfolge hinzu-
weisen. Bei Auflösung des Vereins erlöschen die Versicherungsver-
hältnisse mit dem Ablauf von vier Wochen nach Genehmigung des 
Auflösungsbeschlusses durch die Aufsichtsbehörde. Die Abwicklung 
erfolgt durch den Vorstand; doch kann die Mitgliedervertreterversamm-
lung auch andere Personen zu Abwicklern wählen. Nach Beendigung 
der Abwicklung ist eine Schlussrechnung aufzustellen und der Mitglie-
dervertreterversammlung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, 
die auch über die Verwendung des nach Berichtigung der Schulden 
etwa noch verbleibenden Vereinsvermögens beschließt. Im Übrigen 
finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 
Die Haftpflichtkasse VVaG 
Darmstädter Straße 103, 64380 Roßdorf 
 
„Letzte Änderungsgenehmigung durch Verfügung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungs- und Pensionsfonds-
aufsicht vom 20.06.2023 (GZ: VA 33 – I 5002-5374 – 2023/0001).“ 
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